
Grenze des räumlichen Geltungsbereich

1. Grenzen

Grenze des räumlichen Geltungsbereich

A. Festsetzungen

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 Abs. 5 BauNVO

6. Zahl der Wohneinheiten

3. Mass der Baulichen Nutzung
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Allgemeines Wohngebiet gemäss § 4 BauNVO 
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5. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
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8. Höhenlage

siehe textlicher Teil der Satzung § 8

B. Hinweise
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Bauquartiere

Flurstücksnummern

Grundstücksfläche

Höhenlinie

Parzellennummer

Wasserleitung (unterirdisch)

401

vorgeschlagene Garagen

vorgeschlagene Gebäude

Garagenzufahrten

bestehende Pflegezufahrt zum Sauna-Ruhehaus 
geringfügig verlegen zugunsten der
Gehölzneupflanzung

nach Möglichkeit begrünte Flachdächer auf den
Garagen

L Leitungsrecht

bestehende Pflegezufahrt zum Sauna-Ruhehaus

nach Möglichkeit begrünte Flachdächer auf 
den Garagen

Erhalt von bestehenden Gehölze außerhalb 
des Geltungsbereichs

0.400.40

0.60

7. Dächer der Hauptgebäude

Quartier A/B/D
Pro selbständigem Gebäude (Einzelhaus und Doppelhaushälfte) 
sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig

Quartier C 
Pro selbständigem Gebäude (Im Rahmen der GFZ/GRZ)
sind mehrere Wohnungen zulässig.

festgesetzte Firstrichtung vorgeschlagene Firstrichtung 

maximal zulässige Geschossflächenzahl GFZ Quartier A

4. Festsetzung von Regelquerschnitten

maximal zulässige Geschossflächenzahl GFZ Quartier B/C/D1.20

2. Nebengebäude und Garagen
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9. Garagen und Nebenanlagen

Garagen und Carports dürfen innerhalb der Baugrenzen 
errichtet werden. 
Dachformen und Dachneigungen (siehe Regelquerschnitte)
Carports und Flachdächer sind generell zugelassen

10. Einfriedungen

Strassenseitige Einfriedungen (einschließlich ihrer Sockel-
ausbildung) sind nur als max. 1.00 m hohe Zäune  zulässig.
Als Einfriedung der sonstigen Grundstücksgrenzen sind nur
Maschendrahtzäune mit einer Höhe von max. 1.20 m zulässig.

Flächen für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern
Erhalt von bestehenden Gehölzen, keine Rodung 
zulässig Schutz während der Bauzeit durch Abgrenzung 
mit Bauzaun, Pfosten, Bändern etc. 

Pflanzgebot: Baum 1. oder 2. Wuchsordnung
an vorgegebenem Standort, Hochstamm, STU 18-20

Pflanzgebot: 1 Baum 2. oder 3. Ordnung pro Grundstück / 
alternativ Obstbaum; Standort frei wählbar

Fläche für Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft, 
öffentliche Grünfläche

Erhalt von Sukzessionsflächen, Brachen und magerer 
Vegetation ohne Gehölze Schutz während der Bauzeit 
durch Abgrenzung mit Bauzaun, Pfosten, Bändern etc.
Freihalten der Grünfläche (Reptilienhabitate) von 
Baustelleneinrichtungen, Bauaushub und Ablagerung
von Baumaterial Sicherstellung einer langfristigen Pflege: 
Erhalt des gehölzfreien Streifens, Erhalt von offenen 
Stellen und Sandhaufen

Pflanzung einer dichten, 1-reihigen Strauchhecke 
aus Weißdorn, Schlehe und Rose

Schaffung von Ausweichhabitaten für Reptilien vor der 
Bauphase (CEF-Maßnahme)
Schaffung und Optimierung von Habitatelementen 
für Zauneidechse und Schlingnatter
- Anlage von Stein- und Sandhaufen, besonnte Felsen
- Einbringen liegender Baumstämme, Schaffung 
  offener Bodenstellen und Sandhaufen
- Punktuelle Gehölzentfernung zur West- und Südseite 
  zur kleinklimatischen Verbesserung
- Punktuelle Verfüngung der bestehenden Hecke zum 
  Parklatz Bulmare
  (Maßnahme aV3 und aV4 der aus saP)

Neuanlage / Ergänzungspflanzung der 
"Auf-Stock-gesetzten" Gehölze

12. Grünordnung

öffentliche Verkehrsfläche

Schotterweg

private Verkehrsfläche

Homburger Kante (siehe Straßenquerschnitt)

Gehweg (siehe Straßenquerschnitt)

Pflasterflächen

11. Verkehrsflächen
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Bebauungsplan Hussitenweg Burglengenfeld BA I
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Geltungsbereich BA I                                         37.758 m²

Nettobaulandfläche BA I                                    28.997 m²

Verkehrsfläche BA I                                             5.382 m²

öffentliche Grünfläche BA I                                  3.379 m²              

Bruttobaulandfläche BA I                                  37.758 m²
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(Wird umgelegt in öffentliche Flächen)
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H/B = 620 / 1400 (0.87m²) Allplan 2009


